
Abänderungsantrag 

des Abgeordneten Dipl.-Ing. Georg Strasser, 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. Georg Strasser, Kolleginnen und Kollegen betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, BGBI. I Nr. 10/2011, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 163/2015, geändert wird (909/A) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben bezeichnete Antrag wird wie folgt geändert: 

1. Die bisherigen Z 1 und 2 werden zu den Z 2 und 3. 

2. Z 1 lautet: 

»1. Dem § 17 wirdfolgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 18 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXl2019 tritt nur unter der Bedingung in 
Kraft, dass 

1. diese Bestimmung gemäß der Richtlinie (EU) 201511535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft, ABI. 
Nr. L 241 vom 17.09.2015 S. 1, notifiziert wurde, 

2. die gemäß Art. 6 dieser Richtlinie einzuhaltende Stillhaltefrist abgelaufen ist und 

3. eine ausfiihrliehe Stellungnahme gemäß Art. 6 Abs. 2 dieser Richtlinie nicht abgegeben wurde, eine 
Bekanntgabe durch die Europäische Kommission gemäß Art. 6 Abs. 3 oder 4 dieser Richtlinie nicht 
erfolgt ist und der Rat einen Standpunkt gemäß Art. 6 Abs. 5 dieser Richtlinie nicht festgelegt hat. 

Diesfalls tritt § 18 Abs. 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL I Nr. XXl2019 am drittfolgenden 
Monatsersten nach Eintritt der genannten Bedingung in Kraft. Der Bundeskanzler hat den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt kundzumachen."« 

Begründung: 

Der im Antrag 909/A vorgeschlagene § 18 Abs. 10 Ptlanzenschutzmittelgesetz ist als technische Vorschrift im Sinne 
des Art. 1 Abs. 1 lit. f der Richtlinie (EU) 2015/1535 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften tmd der Vorschriften für die Dienste der Tnformationsgesellschaft zu qualifizieren. Daher ist eine 
Notifikation dieser Vorschrift gemäß der genannten Richtlinie erforderlich. Durch § 17 Abs. 5 
Ptlanzenschutzmittelgesetz soll sichergestellt werden, dass die technische Vorschrift nur unter der Bedingung in Kraft 
tritt, dass das Notifikationsverfahren positiv abgeschlossen ist. 

AA-102 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




		2019-07-03T18:54:27+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




